
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/11/19 87/08/0176
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §51 Abs4;

Rechtssatz

Bei gänzlicher Strafnachsicht in Anwendung des § 51 Abs 4 erster Halbsatz VStG besteht sogar die rechtliche

Möglichkeit, die in den betre8enden Verwaltungsvorschriften festgelegten Strafuntergrenzen zu unterschreiten

(Hinweis E vom 6.7.1982, 81/11/0089).

Schlagworte

Strafmilderungsrecht Gnadenrecht
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